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(64)  

 

Bekanntmachung der Stadt Düren  

 

 

I.  

 

17. Satzung zur Änderung der 

Satzung der Stadt Düren über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen  

(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)  

 

vom 23.05.2023  

  

Aufgrund   

- der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. 

NRW. S. 490),  

- der §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 

des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

18.08.2021 (BGBl. I S. 3901),   

- der §§ 43ff., 46 und 54 des Wassergesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-

gesetz -LWG NRW-) in der Fassung des Art. 1 

des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasser-

verbandsrechtlicher Vorschriften vom 

08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470),  

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 

(SüwVO Abw) vom 17.10.2013 (GV. NRW.  S. 

602), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 

vom 04.05.2021 (GV. NRW. S. 560),  

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten          

(OWiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 05.10.2021 

(BGBl. I S. 4607), und 

- der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 12 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(KAG NW) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), 

zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 

09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063),   

– jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-

sung – hat der Rat der Stadt Düren in seiner Sitzung 

vom 26.04.2023 folgende Satzung beschlossen:  

  

§ 1 

  

Die Satzung der Stadt Düren über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, 

abflusslose Gruben) vom 18.12.2006 in der Fassung 

der letzten Änderung vom 01.01.2023 wird wie folgt 

geändert:  

  

Der § 11 erhält folgende Fassung:  

  

Gebührensätze 
  

(1) Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstück-

sentwässerungsanlagen beträgt 38,01 € pro Ku-

bikmeter abgefahrenen Grubeninhalts.  

  

(2) Wird für die Entsorgung die Verlegung eines 

Schlauches von mehr als 20 m Länge erforderlich, 

ist für jeden angefangenen zusätzlichen Meter 

eine zusätzliche Gebühr von 1,11 € zu zahlen.  

 

 

https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2099
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2099
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2099
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(3) Für eine vergebliche Anfahrt sind 76,08 € je an-

gefangene halbe Stunde zu zahlen.  

  

§ 2 

  

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

 

II.  

 

Bekanntmachungsanordnung  

  

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die  

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 

Monaten seit dieser Verkündung nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn,   

  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  

  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,  

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder   

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Düren vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-

zeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

  

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

  

  

Düren, 23.05.2023  

  

gez. Frank Peter Ullrich 

  

(Frank Peter Ullrich)  

Bürgermeister  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(65) 

 

Bekanntmachung der Stadt Düren 

 

I.  

 25. Satzung zur Änderung der 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 

Stadt Düren 

 

vom 23.05.2023 

 

Aufgrund  

- der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 

490), 

- der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunal-

abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-

len (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 

712), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 

09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063), 

- des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG 

NRW-) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur 

Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 

Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 

559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 17.12.2021 (GV. NRW S. 1470) 

- des Nordrhein-Westfälischen Gesetzes zur Aus-

führung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG 

NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zu-

letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 

04.05.2021 (GV. NRW S. 560) 

- sowie der Entwässerungssatzung der Stadt Düren 

vom 18.12.2006 

– jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-

sung – hat der Rat der Stadt Düren in seiner Sitzung 

vom 26.04.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 

Stadt Düren vom 10. Dezember 1999 in der Fassung 

der letzten Änderung vom 16.12.2022 wird wie folgt 

geändert:  

 

Der § 6 erhält folgende Fassung: 

 

Gebührensätze 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt ab dem 

01.01.2023 je cbm Frischwasserbezug jährlich 

2,95 Euro.  

(2) Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab dem 

01.01.2023 je qm angeschlossener bebauter 

http://www.dueren.de/amtsblatt
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und/oder befestigter Grundstücksfläche jährlich 

0,83 Euro.  

 

§ 2 

 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 

Monaten seit dieser Verkündung nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Düren vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-

zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar. 

 

Düren, 23.05.2023 

 

gez. Frank Peter Ullrich 

 

(Frank Peter Ullrich) 

Bürgermeister 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66) 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 24.05.2023 

Aktenzeichen: 50302.M 798-F  

 

 

Das an Herrn Abdi Asis Mahamud, zuletzt wohnhaft in 

Mogokori, Somalia, gerichtete Schreiben vom 

24.05.2023 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 

52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, eingesehen 

werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 

 

(67) 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 24.05.2023 

Aktenzeichen: 50302.M 799-F u.a. 

 

 

Das an Herrn Hussein Mohamed Abdi, zuletzt wohn-

haft in 52353 Düren, Aldenhovener Str. 23, gerichtete 

Schreiben vom 24.05.2023 kann bei der Stadt Düren, 

Wilhelmstr. 34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 

207, eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

http://www.dueren.de/amtsblatt
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Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 

 

(68) 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 30.05.2023 

Aktenzeichen: 50305.B 1103-F, B 1104-F  

 

 

Das an Herrn Adrian Burdusa, zuletzt wohnhaft in 

52349 Düren, Philippstraße 11, gerichtete Schreiben 

vom 30.05.2023, kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 

34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, eingese-

hen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber: Stadt Düren - Der Bürgermeister. Erscheinungsweise: bei Bedarf. 

Das Amtsblatt ist gegen ein Entgelt von 1,50 € pro Ausgabe im Bürgerbüro der Stadt Düren, Markt 2, 52349 Düren, erhältlich. Außerdem kann das 
Amtsblatt im Jahresabonnement zum Preis von 40,00 € im SEPA-Lastschriftverfahren über das Hauptamt, Abteilung Organisation und IT,  

Kaiserplatz 2 - 4, 52349 Düren, Telefon: 02421 25-2272, bezogen werden. Die Kündigung des Abonnements ist spätestens bis zum 30. November für 

den 1. Januar des folgenden Jahres auszusprechen. 
Das Amtsblatt wird darüber hinaus nachrichtlich auf der Internetseite der Stadt Düren (www.dueren.de/amtsblatt) bereitgestellt und kann zudem über 

einen kostenlosen Newsletter bezogen werden. Ebenfalls nachrichtlich erfolgt ein Aushang an der Bekanntmachungstafel im Bürgerbüro.  

Das Amtsblatt kann außerdem in der Stadtbücherei Düren, Stefan-Schwer-Straße 4 - 6, 52349 Düren, eingesehen werden.  
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